
Anlage 1 
 
 

Zusatzvereinbarung nach § 8a Abs. 2 SGB VIII  
zum Vertrag über die Betriebskostenförderung 2007 ff 

der nichtstädtischen Kindertagesstätten 
 
 
1. Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor der 

Gefährdung ihres Wohles zu schützen. Der § 8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemei-
nen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung 
der freien Träger der Jugendhilfe an dieser Aufgabe und beschreibt Verantwortlichkeiten 
der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe. 

 
Um den Schutzauftrag in kooperativer, transparenter und verantwortungsvoller Weise er-
füllen zu können, vereinbaren die Vertragsparteien folgende einheitliche Verfahrenschrit-
te. 

 
2. Der Träger entwickelt für seine Einrichtungen ein internes Verfahren, um auf eine vermu-

tete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung sicher und schnell reagieren zu können. 
Insbesondere benennt der Träger einen Verantwortlichen, der als Ansprechpartner für 
die Beschäftigten der Einrichtungen zur Verfügung steht. 
 

3. Werden in einer Einrichtung des Trägers gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 
des Wohls eines Kindes (vgl. hierzu die anliegenden Erläuterungen, S. 3 – 6) bekannt, so 
informiert diese hierüber unverzüglich den/die nach dem Verfahren des Trägers benann-
ten Verantwortlichen. 
 

4. Zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Rahmen einer sich unverzüglich anschlie-
ßenden Fallberatung wird eine im Umgang mit spezifischen Gefährdungssituationen er-
fahrene Fachkraft hinzugezogen. Verfügt der Träger selbst nicht über diese erfahrene 
Fachkraft, so zieht er eine externe Fachkraft hinzu. An erster Stelle steht für diese exter-
ne Beratung die psychologische Beratungsstelle für Kindertagesstätten zur Verfügung. 
Bei einer entsprechenden spezifischen Fragestellung ist die Fachberatungsstelle gegen 
sexuelle Gewalt ein weiterer Ansprechpartner. Im Beratungsverlauf können bei Bedarf 
weitere Fachkräfte aus dem gebildeten Beratungspool hinzugezogen werden. Insbeson-
dere ist die Frage zu klären, ob das Jugendamt anonymisiert zur externen Beratung hin-
zu zu ziehen ist. 

 
5. Im Rahmen der Fallberatung wird, wenn angezeigt, geklärt, wer in welchen Schritten und 

welchem Zeitraum mit dem Kind und den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
den wirksamen Schutz des Kindes  organisiert und auf die Inanspruchnahme notwendi-
ger und geeigneter Hilfen hinwirkt (Schutzplan). Besteht weiterer Beratungsbedarf über 
Art und Umfang der erforderlichen Hilfen, so wird das Jugendamt hinzugezogen. 
 

6. Bei der Einbeziehung der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten ist insbesondere 
sicherzustellen, dass der wirksame Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt 
wird. Erscheint eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos danach nicht möglich, wird das 
Jugendamt hinzugezogen. 
 

7. Nehmen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten Hilfen an, so informiert der 
Träger das Jugendamt, falls diese Hilfen zur Abwendung der Gefährdung als nicht aus-
reichend erscheinen. Gleiches gilt bei Ablehnung der angebotenen Hilfen. Bei der Inan-
spruchnahme von Hilfen zur Erziehung liegt die Federführung für die Hilfeplanung beim 
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Jugendamt (ASD). Dabei wird die Kooperation mit den bisher beteiligten Fachkräften je 
nach Besonderheit des Einzelfalles Bestandteil des Hilfeplanes. 
 

8. Der Ablauf des Verfahrens ist in geeigneter Form zu dokumentieren. 
 

9. Der Träger ist verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzes gemäß §§ 61 – 65 
SGB VIII (vgl. hierzu die anliegenden Erläuterungen, S. 7 - 8) einzuhalten. 
 

10. Die Träger trägt dafür Sorge, dass seinen Fachkräften die Teilnahme an notwendigen 
Fortbildungsangeboten ermöglicht wird.  

 
Die Stadt bietet regelmäßig Fortbildungen zum Verfahren für die Fachkräfte der Einrich-
tungen an. 
 

11. Die anliegenden Erläuterungen sind Bestandteil der Zusatzvereinbarung. 
 
 
 
Die Vertragsparteien unterzeichnen diese Zusatzvereinbarung wie folgt: 
 
 
 
Norderstedt, den Norderstedt, den 
  
Stadt Norderstedt  
 - Träger - 
  
  
_________________ _____________________ 
Hans-Joachim Grote  
Oberbürgermeister  
  
  
 _____________________ 
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Anhaltspunkte zur Erkennung von Kindeswohlgefährdungen 
Erläuterungen zu Ziff. 3 
 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen für ihr Wohl ist nach § 1 Abs. 3 
Nr. 3 SGB VIII eine gemeinsame Aufgabe öffentlicher Träger und Träger von Einrichtungen 
und Diensten der Jugendhilfe. Im neu eingefügten § 8a SGB VIII ist mit Wirkung zum 
01.10.2005 der „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert worden. 
 
1. Tatbestandsmerkmale der Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB 
 
Eine Kindeswohlgefährdung nach den gesetzlichen Vorgaben des § 1666 BGB liegt dann 
vor, wenn Kinder durch 

• Misshandlung (körperlich oder seelisch) 
• Vernachlässigung (körperlich, seelisch, geistig) 
• oder durch sexuellen Missbrauch 

in ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Entwicklung gegenwärtig erheblich gefährdet 
sind bzw. wenn Verletzungen und Schädigungen des Kindeswohls bereits eingetreten sind 
und die schädigenden Einflüsse fortdauern. 
Die Gefährdung oder Verletzung des Kindeswohls wird durch elterliches Fehlverhalten bzw. 
Unterlassen angemessener Fürsorge oder durch das Verhalten Dritter verursacht: 

• schuldhaftes oder schuldloses Handeln der Eltern: 
Missbrauch des Sorgerechts 

• schuldhaftes oder schuldloses Unterlassen: Vernachlässigung 
• die Eltern sind nicht bereit oder nicht in der Lage, ein kindesgefährdendes Verhalten 

Dritter wirksam zu unterbinden. 
 
2. Definition und Formen der Kindesmisshandlung 
 
Definition 

 
Blum-Maurice u.a. (2000, S. 2) definieren Kindesmisshandlung als eine „nicht zufällige, ge-
waltsame, psychische und/oder physische Beeinträchtigung oder Vernachlässigung des Kin-
des durch Eltern/Erziehungsberechtigte oder Dritte, die das Kind schädigt, verletzt, in seiner 
Entwicklung hemmt oder zu Tode bringt“. Unterschieden wird meist nach körperlicher Miss-
handlung, seelischer Gewalt sowie sexuellem Missbrauch.’1

 
2.1 Vernachlässigung  
 

• des körperlichen Kindeswohls  
 

Mangelhafte Versorgung und Pflege wie unzureichende Ernährung, Pflege und Kleidung, 
Mangel an Gesundheitsfürsorge und Unterlassen ärztlicher Behandlung. Zu geringe Beauf-
sichtigung und Zuwendung. Unzureichender Schutz vor Risiken und Gefahren. 
 
Einem hohen Gefährdungsrisiko für Leben und Gesundheit sind kleine, aber auch behinderte 
Kinder ausgesetzt, die in besonderem Maße auf Fürsorge und Schutz angewiesen sind und 
keine oder kaum Möglichkeiten der Selbsthilfe haben. 
 

• des seelischen Kindeswohls (emotionale Vernachlässigung) 
 
Ein unzureichendes oder ständig wechselndes und dadurch nicht verlässliches, tragfähiges  
emotionales Beziehungsangebot. Mangel an Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwendung; 
Nichteingehen auf Bedürfnisse des Kindes; Unterlassen angemessener Erziehung. 

                                                 
1  Deegener, Körner, Handbuch  Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, Göttingen 2005, S. 37 
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• der geistigen Entwicklung 

 
Mangel an Entwicklungsimpulsen und schulischer Förderung, insbesondere das Desinteres-
se der Eltern am regelmäßigen Schulbesuch des Kindes. 
 
2.2 Misshandlung 
 

• Körperliche Misshandlung 
 
Direkte Gewalteinwirkung auf das Kind durch Schlagen, Treten, Herunterstoßen, Schütteln, 
Beißen, Würgen, Verbrennen, Verätzen, Vergiftungen, Untertauchen in Wasser, Stichverlet-
zungen zufügen, der Kälte aussetzen. Die Mehrzahl der körperlichen Misshandlungen hinter-
lässt sichtbare Spuren auf der Haut. 
 
Körperliche Symptome: Verletzungen an untypischen Stellen (die sich ein Kind durch Sturz 
etc. nicht selbst zugezogen haben kann), blaue Flecken, Handabdrücke, Abdrücke von Ge-
genständen, Abschürfungen, Bissspuren, Striemen, Platzwunden, Verbrennungen (an un-
gewöhnlichen Körperstellen), Kopfverletzungen, Schädel-, Knochen-, Rippenbrüche, Verlet-
zungen innerer Organe. Schädigungen des Zentralen Nervensystems (ZNS). 
 
Durch Misshandlungen verursachte gravierende Schädigungen des ZNS sind die häufigste 
misshandlungsbedingte Todesursache (z.B. durch Schütteltrauma). Verletzungen des 
Bauchraumes und des Brustkorbes kommen zwar selten vor, jedoch sind sie nach den Ver-
letzungen des ZNS die zweithäufigste Todesursache – nicht zuletzt deshalb, da wegen 
schleichender Symptomatik ärztliche Hilfe zu spät aufgesucht wird. 
 

• Psychische Misshandlung 
 
Zurückweisung, Ablehnung und Herabsetzung des Kindes, Verängstigung, Terrorisierung 
und Isolierung, (dauerhaftes, alltägliches) Beschimpfen, Verspotten, Erniedrigen, Liebesent-
zug, Einsperren, Sündenbockrolle, Überforderung durch unangemessene Erwartungen, so-
ziale Isolierung, Einschüchterung, vielfältige massive Bedrohungen einschließlich Todesdro-
hungen, symbiotische Bindung des Kindes durch einen Elternteil. 
 

• Sexueller Kindesmissbrauch 
 

Sexuelle Handlungen mit Körperkontakt, Vorzeigen pornografischen Materials durch eine 
erwachsene oder wesentlich ältere jugendliche Person, oft unter Ausnutzung von Abhängig-
keitsverhältnissen. Sexueller Missbrauch ist immer auch mit seelischer und körperlicher Ge-
walt verbunden. 
 

• Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom 
 
Als subtile Spielform der Kindesmisshandlung manipulieren und erzeugen fürsorglich er-
scheinende Mütter (viel seltener Väter) Krankheitssymptome bei ihren Kindern durch Verab-
reichung von Medikamenten/Abführmitteln, absichtliche Verletzungen und Verätzungen, 
Vorenthalten von Nahrung etc., stellen sie damit immer wieder Ärzten vor und lösen vielfa-
che medizinische Untersuchungen und inadäquate therapeutische Behandlungen aus. 
 

• Adoleszenzkonflikte 
 
Fehlende Akzeptanz der wachsenden Fähigkeit und des wachsenden Bedürfnisses des Kin-
des zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln (§ 1626 Abs. 2 BGB). 
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Auseinandersetzungen zwischen Eltern und ihren heranwachsenden Kindern. Ablösungs- 
und Autonomiekonflikte, die nicht generell problematisch sind, sondern bis zu einem be-
stimmten Grad zum Prozess des Erwachsenwerdens dazu gehören, können nicht gelöst 
werden, sondern eskalieren und verhindern die Verwirklichung altersgemäßer Bedürfnisse 
nach autonomer Lebensführung. 
 
2.2 Spezifische Formen der Kindeswohlgefährdung bei Trennung/Scheidung 
 

• Missbrauch des Sorgerechts: Instrumentalisierung des Kindes in Elternkonflikten 
 
Kinder werden in Streit und Auseinandersetzungen zwischen den Eltern hineingezogen und 
für Interessen der Eltern instrumentalisiert. Häufig handelt es sich um eskalierende Tren-
nungskonflikte. 
 

• Missbrauch des Sorgerechts: Vereitelung von Umgangskontakten 
 

Der sorgeberechtigte Elternteil verhindert den für die gesunde Entwicklung des Kindes erfor-
derlichen Kontakt und Beziehungsaufnahme des Kindes zu umgangsberechtigten Personen 
wie zu dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, Großeltern oder anderen. 
 
3. Weiteres Erkennen von Kindeswohlgefährdungen 
 
Die Symptome und Folgen von Vernachlässigung und Misshandlung zeigen sich – neben 
den offenkundigen Verletzungen durch körperliche Misshandlung –  in einer großen Band-
breite von Entwicklungsstörungen, psychischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten, 
dissozialem und delinquentem Verhalten (aus Opfern werden Täter), Alkohol- und Drogen-
abhängigkeit, Suizidgefährdung und selbstschädigendem Verhalten. 
 
Vernachlässigungs- und Misshandlungssymptome können sein auf der Ebene der 
 

• Körperlichen Entwicklung: Untergewicht, Übergewicht, Minderwuchs, allgemeine 
Krankheitsanfälligkeit, körperliche Fehlentwicklungen, verzögerte motorische Entwick-
lung etc. 

 
• Kognitiven Entwicklung: Sprachprobleme, retardierte Sprachentwicklung, geistige 

Fehlentwicklung etc. 
 

• Psychischen Entwicklung: psychiatrische Auffälligkeiten, Hyperaktivität, Inaktivi-
tät/Mattigkeit, gestörte Wach- und Schlafphasen, Hospitalismuserscheinungen (Kopf-
schlagen, Jaktationen etc.). 

 
• Sozialen Entwicklung: Fehlentwicklungen im Sozialverhalten, Distanzlosigkeit, Ag-

gressivität, Depressionen, Ängste etc. 
 

• Frühe Beziehungs- und Bindungsstörungen (frühkindliche Deprivation): 
Häufig in Kontakt mit der Jugendhilfe kommen Kinder mit dem Syndrom der frühen 
Beziehungs- und Bindungsstörungen. Diese Störungen, die vor allem auf ausgepräg-
te elterliche Vernachlässigung und Misshandlung zurückgeführt werden, äußern sich 
in massiven Kontaktstörungen mit sehr widersprüchlichen Reaktionen zwischen Di-
stanzlosigkeit und Angst und Misstrauen in sozialen Beziehungen, Selbst- und 
Fremdaggression, depressiven Gefühlslagen. 
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Übersicht für mögliche Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in Kurzform: 
(Diese Aufzählung ist nicht abschließend.) 
 
 

a) Äußere Erscheinung des Kindes 
- massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen( z.B. Blutergüsse, Striemen, Narben, 

Knochenbrüche, Verbrennungen) ohne erklärbar unverfängliche Ursache bzw. häufige Kran-
kenhausaufenthalte aufgrund von angeblichen Unfällen 

- starke Unterernährung 
- Fehler jeder Körperhygiene (z.B. Schmutz- und Kotreste auf der Haut des Kindes/ faulende 

Zähne) 
- mehrfach völlig witterungsunangemessene oder völlig verschmutzte Bekleidung 

 
b) Verhalten des Kindes 
- wiederholte oder schwere gewalttätige und/ oder sexuelle Übergriffe gegen andere Personen 
- Kind wirkt berauscht und/ oder benommen bzw. im Steuern seiner Handlungen unkoordiniert 

(Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten) 
- wiederholtes apathisches oder stark beängstigtes Verhalten des Kindes 
- Äußerungen des Kindes, die auf Misshandlung, sexuellen Missbrauch oder Vernachlässigung 

hinweisen 
- Kind hält sich wiederholt zu altersunangemessenen Zeiten ohne Erziehungsperson in der Öf-

fentlichkeit auf (z.B. nachts allein auf dem Spielplatz) 
- Kind hält sich an jugendgefährdenden Orten auf (z.B. Stricherszene, Lokale aus der Prostitu-

tionsszene, Spielhalle, Nachtclub) 
- Offensichtlich schulpflichtige Kinder bleiben ständig oder häufig der Schule fern 
- Kind begeht gehäuft Straftaten 

 
c) Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 
- wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Erziehungspersonen 
- nicht ausreichende oder völlig unzuverlässige Bereitstellung von Nahrung 
- massive oder häufige Gewalt gegenüber dem Kind (z.B. Schütteln, Schlagen, Einsperren) 
- häufiges massives Beschimpfen, Ängstigen oder Erniedrigen des Kindes 
- Gewährung des unbeschränkten Zugangs zu Gewalt verherrlichenden oder pornografischen 

Medien 
- Verweigerung der Krankenhausbehandlung oder der Förderung behinderter Kinder 
- Isolierung des Kindes (z.B. Kontaktverbot zu Gleichaltrigen) 

 
d) Familiäre Situation 
- Obdachlosigkeit 
- Kleinkind wird häufig oder über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder in Obhut offen-

kundig ungeeigneter Personen gelassen 
- Kind wird zu Begehung von Straftaten oder sonst verwerflichen Taten eingesetzt 

 
e) Persönliche Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 
- stark verwirrtes Erscheinungsbild (führt Selbstgespräche, reagiert nicht auf Ansprache) 
- häufige berauschte und/ oder benommene bzw. eingeschränkt steuerungsfähige Erscheinung, 

die auf massiven verfestigten Drogen-, Alkohol- bzw. Medikamentenmissbrauch hindeutet 
 

f) Wohnsituation 
- Wohnung ist stark vermüllt, völlig verdreckt oder weist Spuren äußerer Gewaltanwendung auf 

(z.B. stark beschädigte Türen) 
- Nichtbeseitigung von erheblichen Gefahren im Haushalt (z.B. durch defekte Stromkabel oder 

Steckdosen, Herumliegen von „Spritzbesteck“) 
- das Fehlen von eigenem Schlafplatz bzw. von jeglichem Spielzeug des Kindes 
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Datenschutzbestimmungen nach §§ 61 ff. SGB VIII 
Erläuterungen zu Ziff. 9 
 

§ 61 SGB VIII Anwendungsbereich

(1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gelten  
§ 35 des Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. 
Sie gelten für alle Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem 
Buch wahrnehmen. Für die Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der Tätigkeit des 
Jugendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 

(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genom-
men, so ist sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung 
und Verwendung in entsprechender Weise gewährleistet ist. 

§ 62 Datenerhebung

(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist. 

(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhe-
bung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese 
nicht offenkundig sind. 

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 

1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach 
eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für  

 
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem 
Buch oder 
 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des 
Zehnten Buches oder 
 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
 
d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 
 

3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden 
oder 
 
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 

(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so dür-
fen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung 
beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach 
diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 
entsprechend. 
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§ 63 Datenspeicherung

(1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erfor-
derlich ist. 

(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden 
sind, dürfen nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sach-
zusammenhangs erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 und Daten, 
die für andere Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt 
werden, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 

§ 64 Datenübermittlung und -nutzung

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden 
sind. 

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend 
von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage 
gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, 
sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfül-
lung dies zulässt. 

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne 
des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren. 

§ 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe

(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck per-
sönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergege-
ben werden  

1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
 
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3, wenn 
angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung 
eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht wer-
den könnte, oder 
 
3. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines 
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich 
ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 
 
4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a hin-
zugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 
 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuches 
genannten Personen dazu befugt wäre. 

Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck 
weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach Ab-
satz 1 besteht. 
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